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Ref. 435 

 
 

 
Hochschulkooperationen mit der “Pan African University Institute 
of Water and Energy Sciences (incl. Climate Change)”, (PAUWES) in 
Tlemcen, Algerien 

 
Anlage 3: Kurzbeschreibung der einzelnen Fördermaßnahmen und Fördersätze 
 

Die Projektleitung sowie die Koordination der Projektaktivitäten liegen in der Verantwortung 
der deutschen Kooperationspartner. Dennoch sollten die Entscheidungen über die 
Aktivitäten einvernehmlich mit den Fakultäten der PAUWES und den Vertretern des PAU-
Rektorats getroffen werden.  

 

Personalmittel für die Geschäftsführung der Hochschulkooperation 

 

Für die Koordination und fachliche Leitung der Hochschulkooperationen können Mittel in 
Höhe von bis zu 2.000,- EUR/Monat beantragt werden. Zur Unterstützung der fachlichen 
Koordination der Hochschulkooperation(en) können Mittel für eine Projektassistenz bis zu 
einer halben Referentenstelle (EG 13) beantragt werden. Zusätzlich können Mittel für 
wissenschaftliche, nicht-wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte beantragt 
werden. 

 

Koordinierungstreffen, Kurzzeitaufenthalte von Hochschulpersonal (Leitungspersonal, 
Professoren, Wissenschaftler, Koordinatoren, Hochschuladministratoren) (bis zu 22 
Tagen) 

 

Um die Kooperation mit PAUWES auszubauen, können für Koordinierungstreffen auf 
Leitungsebene Reise- und Aufenthaltsausgaben beantragt werden. Diese Treffen können 
sowohl an der/den deutschen Hochschule(n) als auch an der PAUWES stattfinden. Das 
Gleiche gilt für den Austausch von Hochschuladministratoren und/oder Koordinatoren, 
Wissenschaftlern und Dozenten auf Arbeitsebene.  

 

Deutsche Hochschulvertreter ins Ausland: Die Reisen der deutschen Partner 
werden nach Bundesreisekostengesetz (Auslandsvergütung) abgerechnet.  

 

PAUWES – oder PAU-Vertreter nach Deutschland: 

Reise: Nachgewiesene Ausgaben für Flug (economy) und Bahnfahrten zweiter 
Klasse  

Aufenthalt: i. d. R. bis zu 120,- EUR/Tag (bei Aufenthalt bis zu 22 Tagen 
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Längere Aufenthalte von Hochschulpersonal (23 Tage bis 6 Monate) für Dozenturen 
oder Trainingsmaßnahmen 

 

Gefördert werden können längere Aufenthalte von Hochschulpersonal (Professoren, Wissen-
schaftler, Hochschuladministratoren etc.) an der PAUWES oder an der/den deutschen 
Partnerhochschule(n) zwecks Austausch, gemeinsamer Forschung und Lehre, etc. Gefördert 
werden zudem individuelle Gastvorlesungen von PAUWES-Hochschullehrern, die eine 
befristete Lehrtätigkeit an der deutschen Hochschule wahrnehmen bzw. Aufenthalte 
deutscher Hochschullehrer an der PAUWES. 

Beantragt werden können Ausgaben für Reise- und Aufenthalt. Heimatbezüge bleiben 
anrechnungsfrei. Aus den DAAD-Sätzen ist auch der Beitrag zur Krankenversicherung zu 
begleichen. 

Deutsche Hochschulvertreter ins Ausland: Die Reisen der deutschen Partner 
werden nach Bundesreisekostengesetz (Auslandsvergütung) abgerechnet. 

Aufenthalt: i. d. R. bis zu 4.000,- EUR/Monat (ab 23 Tagen) 

 

PAUWES – Hochschulpersonal nach Deutschland: 

 

Reise: Nachgewiesene Ausgaben für Flug (economy) und Bahnfahrten zweiter 
Klasse 

 

Aufenthalt: i. d. R. bis zu 3.600,- EUR/Monat (ab 23 Tagen) 

 

Studien- und Forschungsaufenthalte für Graduierte und Nachwuchswissenschaftler 
von PAUWES in Deutschland sowie Studien- und Forschungsaufenthalte für 
Graduierte und Nachwuchswissenschaftler der deutschen Hochschule(n) und von 
afrikanischen Hochschulen an die PAUWES 

 

Beantragt werden können Ausgaben für Reise- und Aufenthalt. Förderungsfähig sind 
Graduierte und Nachwuchswissenschaftler der PAUWES sowie der deutschen Hochschule. 

 

Reise: Nachgewiesene Ausgaben für Flug (economy) und Bahnfahrten zweiter 
Klasse 

Aufenthalt:  
Bis zu 22 Tagen: i. d. R. bis zu 120,- EUR/Tag 
 

Ab 23 Tagen: Deutsche und Afrikaner nach Algerien:  

Graduierte: 800,- EUR/Monat 

Doktoranden: 1.125,- EUR/Monat 

 

Ausländer nach Deutschland: 

Graduierte: 750,- EUR/Monat 

Doktoranden: 1.000,- EUR/Monat 



3 

Ref. 435 

Sandwich-Promotionen (Förderdauer: i. d. R. bis zu 1 Jahr) 

Doktoranden der PAUWES können nach einer im Vorhinein abgestimmten Folge und bei 
kontinuierlicher Betreuung durch Lehrende der deutschen Partnereinrichtung ihre Arbeiten 
abwechselnd an der PAUWES und an der Partnerhochschule in Deutschland durchführen. 
Die Promotion erfolgt an der PAUWES. 

 

Reise: Nachgewiesene Ausgaben für Flug (economy) und Bahnfahrten zweiter 
Klasse 

 

Aufenthalt:  

Bis zu 22 Tagen: i. d. R. bis zu 120,- EUR/Tag 

Ab 23 Tagen: i.d. R. bis zu 1.000,- EUR/Monat 

 

Forschungsmittel: 800,- EUR/Monat pro Stipendiat für die aufnehmende 
Hochschule 

 

Workshops + Sommerschulen 

 

Um deutschen und afrikanischen Nachwuchswissenschaftlern einen Einblick in die Lehr- und 
Forschungseinrichtung der Kooperationspartner zu ermöglichen bzw. um einen persönlichen, 
fachlichen Austausch zwischen den an der Kooperation beteiligten Akteuren auf Instituts- 
und/ oder Fachbereichsebene zu ermöglichen, können für Graduierte und (Nachwuchs-
)wissenschaftler sowie für Dozenten im Rahmen von Workshops und Sommerschulen an der 
deutschen Hochschule und/ oder an der PAUWES und/ oder einem anderen PAU-Hub 
Ausgaben für Reise- und Aufenthalt beantragt werden. 

 

Reise: nachgewiesene Ausgaben für Flug (economy) und Bahnfahrten 2. Klasse 

Aufenthalt: in Deutschland: i. d. R. bis zu 120,- EUR/Tag 

im Ausland: nach Pauschalen lt. ATG/AÜG des BRKG 

 

Sachmittel für Konferenzteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsame 
Forschungsprojekte und dgl. 

 

Es können sowohl Ausgaben für gemeinsame wissenschaftliche Publikationen als auch 
Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit, Material u. Ä. bewilligt werden. Unter Sachmittel fallen 
z.B. Ausgaben für die Einrichtung einer Kommunikationsplattform für die 
Hochschulkooperation, für die Erstellung und den Druck von Broschüren und Flyern, Lehr- 
und Lernmaterialien, Übersetzungen, den befristeten Einsatz von Hilfskräften und/oder 
Tutoren und Honorare für externe Referenten. Bei Konferenzteilnahmen von Deutschen und 
Ausländern können außer Ausgaben für Reise und Aufenthalt auch Teilnahmegebühren 
beantragt werden. Letztere werden nach den tatsächlichen Ausgaben abgerechnet. 

Im Rahmen gemeinsamer Forschungsprojekte können Ausgaben für Exkursionen, 
Laborzeiten und Ankauf von Proben beantragt werden. 



4 

Ref. 435 

Tabellarische Übersicht über die Fördermaßnahmen und -sätze 

 

Fördermaßnahme Zielgruppe Förderung Förderzeit-
raum 

Personal 

Koordination und 
fachliche Leitung der 
Hochschulkooperationen 

Projektleitung Bis zu 2.000,- EUR/Monat Für die 
Dauer der 
Förderung 

Personal 

zur Unterstützung der 
fachl. Koordination der 
Hochschulkooperationen 

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter 

Bis zu einer halben Stelle in Anlehnung an 
EG 13 TVÖD 

 

Für die 
Dauer der 
Förderung 

Personal 

Zur org. und administr. 
Unterstützung der 
Hochschulkooperationen 

Wissenschaft-
liche, nicht-
wissenschaftliche 
und student. 
Hilfskräfte 

 

 

Für die 
Dauer der 
Förderung  

Sachmittel 

Koordinierungstreffen, 
Kurzzeitaufenthalte, 

Konferenzteilnahmen 

Gemeinsame 
Fachveranstaltungen, 

Sommerschulen 

Leitungspersonal, 

Koordinatoren, 
Professoren, 
Hochschulad-
ministratoren, 

Graduierte und  
(Nachwuchs-) 
wissenschaftler 

Für Deutsche: 

Reise nach BRKG / ARV  

Für PAUWES/PAU: 

Reise: Flugkosten economy, Bahnfahrt 
zweiter Klasse 

Aufenthalt: i. d. R. bis zu 120,- EUR/Tag 

Bis zu 22 
Tagen 

Sachmittel 

Längere Aufenthalte von 
Hochschulpersonal 

Professoren, 
Wissenschaftler, 
Hochschulad-
ministratoren 

Für Deutsche: 

Reise nach BRKG / ARV 

Aufenthalt: i. d. R. bis zu 4.000,- EUR/Monat 

Für PAUWES/PAU: 

Reise: Flugkosten economy, Bahnfahrt 
zweiter Klasse 

Aufenthalt: i. d. R. bis zu 3.600,-EUR/Monat 

Ab 23 Tagen 

Sachmittel 

Forschungsbudget 

Aufnehmende 
Hochschule der 
Sandwich-
Promovenden 

Pro Sandwich-Stipendiat monatlich 

800,- EUR 

In der Regel 
bis zu 12 
Monaten 

Sachmittel  

Gem. Publikationen, Ein-
richtung von Kommu-
nikationsplattform, Mittel 
f. gemeinsame Exkursio-
nen, Laborzeiten, Pro-
benankauf für gemein-
same Projekte, etc. 

Wissenschaftler Budgetierung laut Antrag Für die 
Dauer der 
Förderung 
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Geförderte Personen 

Studien- und 
Forschungsaufenthalte 

Grad. und 
Nachwuchswiss. 
der PAUWES 
nach D. und der 
dt. Hochschule(n) 
und afrikanischen 
Hochschulen 
nach/innerhalb 
Afrika(s) 

Reise: Nachgewiesene Ausgaben für Flug 
(economy) und Bahnfahrten zweiter Klasse 

 

Aufenthalt:  

 

Deutsche und Afrikaner nach Algerien:  

Graduierte: 800,- EUR/Monat 

Doktoranden: 1.125,- EUR/Monat 

 

Ausländer nach Deutschland: 

Graduierte: 750,- EUR/Monat 

Doktoranden: 1.000,- EUR/Monat 

 

In der Regel 
ab 23 Tagen 
bis zu 6 
Monaten 

Geförderte Personen 

Sandwich-Promotionen 

PhD-Kandidaten 
nach Sandwich-
Modell 

Reise: Nachgewiesene Ausgaben für Flug 
(economy) und Bahnfahrten zweiter Klasse  

Aufenthalt: i. d. R. bis zu 1.000,- 
EUR/Monat 

In der Regel 
ab 23 Tagen 
bis zu einem 
Jahr 

 

 


